Reitclub Springe e.V.

31832 Springe, Industriestr. 15


A u f n a h m e a n t r a g

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Reitclub Springe als


Einzelmitglied (18 Jahre und älter)


Familienmitgliedschaft (umfasst alle Familienangehörigen ohne Altersbegrenzung sofern sie unverheiratet sind und keinen eigenen Hausstand haben)


jugendliches Einzelmitglied (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) zusammen mit einem Elternteil


jugendliches Einzelmitglied über 18 Jahren in Schul- bzw. Berufsausbildung (bis zum Abschluss der Ausbildung. Dies ist halbjährlich anhand des Schüler- oder Studentenausweises zu belegen, andernfalls wird der volle Beitrag für Einzelmitglieder über 18 Jahre erhoben)


förderndes Einzelmitglied

Die Mitgliedschaft beginnt am 



Persönliche Angaben des Antragstellers:

Name:


Geb. am


Vorname:


Telefon:


Straße:


Wohnort:


Bei einer Familien- oder Elternmitgliedschaft itgliedschaft bitte Vor- und Nachnamen der Angehörigen und deren Geburtstage angeben:

Name:

 Vorname:
 Geb. Dat.: 


Name:

 Vorname:
 Geb. Dat.: 


Name:

 Vorname :
 Geb. Dat.: 


Name:

 Vorname :
 Geb. Dat.: 


Name:

 Vorname :
 Geb. Dat.: 


Name:

 Vorname :
 Geb. Dat.: 


bitte wenden

Der Beitrag soll halbjährlich/jährlich
 erhoben werden. Änderungen der Anschrift oder der Bankverbindung werden dem Reitclub sofort mitgeteilt.

Von allen aktiven Mitgliedern müssen in jedem Jahr Pflichtarbeitsstunden geleistet werden, deren Anzahl von der Mitgliederversammlung bestimmt wird. Vereinsmitglieder, die nur Voltigier- oder Longierunterricht erhalten, und Vereinsmitglieder unter 14 sind von den Pflichtarbeitsstunden befreit.

Darüber hinaus müssen sich alle aktiven Reiter regelmäßig am Hallen- und Platzdienst auf den vom Reitclub gepachteten Flächen sowie an den laufenden Reinigungsarbeiten in Klause und WC beteiligen. Die Einteilung erfolgt durch den Vorstand.

Pferdebesitzer bzw. –halter sind im Turnus der Reihenfolge jeweils eine Woche lang morgens und mittags für die Fütterung aller auf dem Gelände des RC Springe eingestellten Pferde verantwortlich. Diese Aufgabe darf keinesfalls an Nichtmitglieder delegiert werden!

Die Satzung wird mit der Bestätigung der Aufnahme zugesandt, ebenso die Reit- und Hofordnung, deren Einhaltung für alle Mitglieder obligatorisch sind.

Einzugsermächtigung:

Der Reitclub Springe e.V. wird ermächtigt, die jeweils fälligen Beiträge, Gebühren, Umlagen und sonstigen Entgelte von dem Konto Nr.



bei der 

 Bankleitzahl


Kontoinhaber 


bis auf Widerruf einzuziehen.
Datum:

 Unterschrift: 


Für Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, wird zusätzlich eine jährliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 25,00 erhoben. Außerdem wird für jede Mahnung eine Gebühr in Höhe von € 5,00 berechnet.

Datum:



Unterschrift des Antragstellers, bei Minderjährigen auch die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Wird vom Vorstand des RC Springe e.V. ausgefüllt:

Die Aufnahme wurde durch den Vorstand beschlossen am: 



Kassenwart/in: 

 Schriftführer/in:


�	  Nicht zutreffendes bitte streichen






